
Anlage 2  
 
Tabelle zur Festlegung der Miethöchstgrenzen nach §  8 
Wohngeldgesetz für das Gebiet Elze (Gemeindegröße 2 ) 
 
 
 

Personen im 
Haushalt 

Miethöchstbetrag 
in € 

1 308,00 
2 380,00 
3 451,00 
4 523,00 
5 600,00 
6 672,00 
7 744,00 
8 816,00 
9 888,00 

je weitere Person +72,00 
 
 
Der Miethöchstbetrag beinhaltet die Kaltmiete und die 
Nebenkosten ohne  Heizkosten 


